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Information betreffend Beobachtungsgebiet  
Aviäre Influenza (Vogelgrippe)  
 
Auf Grund von Vogelgrippefällen bei Wildvögeln in der Schweiz (Kantone UR, TG, SH, BE) 
hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Verordnung über 
Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza angepasst. Das 
bestehende Beobachtungsgebiet (die Ufer des Bodensees und ein Teil des Rheins) wurde auf 
die Ufergebiete der grossen Seen und Flüsse im Schweizer Mittelland ausgeweitet. Für die 
Urkantone relevant sind der Vierwaldstättersee, der Zugersee und der Zürichsee. Das Be-
obachtungsgebiet umfasst den Bereich von 3 km rund um die betreffenden Gewässer (siehe 
Kartenauschnitt). Ihr Betrieb befindet sich im Beobachtungsgebiet. 

 

 

 

Massnahmen im Beobachtungsgebiet 

In den Beobachtungsgebieten müssen die Tierhalterinnen und Tierhalter, die 50 oder mehr 
Vögel halten, von denen mindestens ein Tier den Ordnungen Hühnervögel (Galliformes), 
Gänsevögel (Anseriformes) oder Laufvögel (Struthioniformes) angehört, folgende Massnah-
men treffen: 

 Sie beschränken den Auslauf des Hausgeflügels auf den geschlossenen Aussenklimabe-
reich. 

 Sie stellen sicher, dass im Aussenbereich die Auslaufflächen und Wasserbecken des 
Hausgeflügels durch Zäune oder Netze mit einer Maschenweite von höchstens 4 cm gegen 
den Zuflug von Wildvögeln gesichert sind. 

 Sie halten das Hausgeflügel in einem geschlossenen Stall oder in einem anderen ge-
schlossenen Haltungssystem, das für Wildvögel nicht zugänglich ist. 

 Sie halten die Vögel der Ordnung Hühnervögel von den Vögeln der Ordnungen Gänsevö-
gel (Anseriformes) und Laufvögel (Struthioniformes) getrennt. 

 Sie setzen folgende Biosicherheitsmassnahmen um: 

o die Anzahl Personen mit Zutritt zur Geflügelhaltung wird auf das Notwendige be-
schränkt; 

o eine Hygieneschleuse wird einrichtet; 

o die Tierhaltung wird ausschliesslich mit Kleidern und Schuhen betreten wird, die 
nur für die Arbeiten in der Tierhaltung verwendet und die regelmässig gewaschen 
beziehungsweise gereinigt werden, und dass alle Personen vor dem Betreten der 
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Tierhaltung und nach Abschluss der Arbeiten die Hände waschen und desinfizie-
ren. 

 In den Beobachtungsgebieten darf an Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstal-
tungen nur Hausgeflügel aus Tierhaltungen aufgeführt werden, welche die obigen Mass-
nahmen seit mindestens 21 Tagen einhalten. Die Organisatorinnen und Organisatoren der 
Veranstaltungen sind dafür verantwortlich, dass nur Tiere aus solchen Tierhaltungen auf-
geführt werden. 

 In den Beobachtungsgebieten müssen Tierhalterinnen und Tierhalter, die Vögel halten, bei 
Tieren in ihrer Haltung Folgendes einer Tierärztin oder einem Tierarzt melden:  

o ausgeprägte respiratorische Symptome;  

o einen Rückgang der Legeleistung;  

o eine Abnahme der Futter- und Wasseraufnahme.  

 Tierhalterinnen und Tierhalter von 100 und mehr Stück Hausgeflügel müssen zusätzlich 
Aufzeichnungen zu umgestandenen Tieren und besonderen Krankheitsanzeichen ma-
chen. 

 In den Beobachtungsgebieten müssen die Tierärztinnen und Tierärzte der zuständigen 
kantonalen Veterinärbehörde Geflügelhaltungen melden mit:  

o Tieren mit respiratorischen Symptomen;  

o einem Rückgang der Legeleistung um mehr als 20 Prozent während 3 Tagen;  

o einer Abnahme der Futter- und Wasseraufnahme von mehr als 20 Prozent während 
3 Tagen; oder  

o einem Anstieg der Mortalitätsrate auf mehr als 3 Prozent in einer Woche. 2 Abwei-
chend von Absatz 1 Buchstabe d müssen Tierärztinnen und Tierärzte Geflügelhal-
tungen mit weniger als 100 Tieren der zuständigen kantonalen Veterinärbehörde 
melden, wenn mehr als zwei Tiere in einer Woche verendet sind. 

 

 

Für Tierhalterinnen und Tierhalter, die weniger als 50 Vögel halten, von denen mindestens 
ein Tier den Ordnungen Hühnervögel (Galliformes), Gänsevögel (Anseriformes) oder Laufvö-
gel (Struthioniformes) angehört, gelten die erwähnten Massnahmen als Empfehlung. 

  

 

Weitere Informationen sowie digitale Karte siehe: BLV Vogelgrippe.html 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Brunnen, 17.01.2025     Veterinärdienst der Urkantone 

 

 

 

 

 
 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html

